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Anforderungen an Fotos von Kleinen Münsterländern für den Fotoanhang zum Zuchtbuch des Verbandes für Kleine Münsterländer e. V.
Das Zuchtbuch des Verbandes für Kleine Münsterländer e. V. erscheint jährlich. Im Fotoanhang des Zuchtbuches kann ein Foto eines zuchtzugelassenen Kleinen Münsterländers veröffentlicht werden, sofern die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind.
1. Voraussetzungen für die Veröffentlichung
Für die Aufnahme in den Fotoanhang müssen die Voraussetzungen der jeweils gültigen Zuchtordnung des Verbandes für Kleine Münsterländer e. V. erfüllt sein. Der Hund muss die Bedingungen für die Zuchtzulassung erfüllen.
Dem Foto ist ein vollständig ausgefüllter und gut lesbarer Meldebogen beizufügen. Der Meldebogen ist auf der Homepage des Verbandes für Kleine Münsterländer e. V. unter „Service“, „Formulare und Regelwerke“, „Zuchtbuch“, „Fotoanhänge“ abrufbar.
Die Angaben werden mit den beim Verband geführten Daten, insbesondere mit der KlM Datenbank Dogbase, abgeglichen. Soweit Angaben dort noch nicht hinterlegt sind, können entsprechende Nachweise angefordert werden.
Einsendeschluss ist nach dem derzeit veröffentlichten KlM Hinweis der 1. April eines jeden Jahres. Maßgeblich sind die jeweils aktuell veröffentlichten Hinweise und Formulare des Verbandes.
Unvollständig ausgefüllte, nicht lesbare oder verspätet eingereichte Meldebögen sowie ungeeignete Bilddateien können nicht berücksichtigt werden.
Daten und Bilder aus dem Fotoanhang des Vorjahres können auf Wunsch übernommen werden, sofern die Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind und keine aktuellen Angaben entgegenstehen.
2. Anforderungen an die Darstellung des Hundes
Das Foto soll den Hund rassetypisch, natürlich und korrekt darstellen. Zulässig ist eine Ganzkörperdarstellung des Hundes in seitlicher Ansicht. Der Hund soll ruhig, aufrecht und ausgeglichen stehen. Nach Möglichkeit sollen alle Läufe und Pfoten gut erkennbar sein.
Der Hund muss als Kleiner Münsterländer klar erkennbar sein und in einer Haltung gezeigt werden, die seinem Gebäude, seiner Substanz, seiner Oberlinie, seiner Winkelung und seinem rassetypischen Erscheinungsbild gerecht wird.
Nicht geeignet sind insbesondere Kopfporträts, Vorstehbilder, Apportierbilder, Fotos mit Wild, Dummys oder sonstigen Apportierobjekten sowie Bilder, auf denen der Hund gedrückt, untypisch, unaufmerksam, verdeckt oder in einer unvorteilhaften Haltung erscheint.
3. Anforderungen an die Bildqualität
Das Foto ist möglichst digital, in hoher Auflösung und im JPG Format einzureichen. Die empfohlene Mindestqualität beträgt 300 dpi bei einer Bildgröße von 15 x 10 cm.
Das Bild muss scharf, ausreichend hell und kontrastreich sein. Der Hund muss sich deutlich vom Hintergrund abheben. Der Hintergrund soll ruhig, natürlich und nicht störend sein.
Nicht geeignet sind Dias, Negative, gerasterte Fotos, Fotodrucke, Zeichnungen, Gemälde, Screenshots oder technisch stark bearbeitete Bilder, die den Hund nicht mehr naturgetreu wiedergeben.
Die Bilddatei soll eindeutig bezeichnet werden, vorzugsweise mit Zuchtbuchnummer und vollständigem Namen des Hundes.
4. Kosten und Zahlung
Die Kosten für die Veröffentlichung betragen derzeit 35,00 Euro pro Bild. Die Gebühr ist mit der Einsendung von Meldebogen und Foto fällig.
Die Zahlung ist unter Angabe des Verwendungszwecks
„Fotoanhang, Name des Hundes“
auf das Konto der Zuchtbuchstelle zu überweisen:
IBAN: DE65 3826 0082 6613 1510 26
BIC: GENODED1EVB
Maßgeblich ist die jeweils gültige Gebührenordnung beziehungsweise der aktuell veröffentlichte Hinweis des Verbandes.
5. Einsendung der Unterlagen
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Die Veröffentlichung erfolgt nach Prüfung der eingereichten Unterlagen und der technischen sowie inhaltlichen Eignung des Fotos. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Regelungen, Hinweise, Formulare und Fristen des Verbandes für Kleine Münsterländer e. V.
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